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(57) Dämmelement, umfassend einen Grundkörper aus härtbarem Kunststoff (4) sowie mindestens zwei, in den
härtbaren Kunststoff integrierten flächenartigen Verstärkungselementen (2a, 2b).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Dämme-
lement für die Herstellung von Rahmenteilen, insbeson-
dere von Rahmenteilen zur Herstellung von Freizeitfahr-
zeugen (wie z.B. Wohnwagen, Wohnmobile etc.) sowie
ein Verfahren zur Herstellung eines solchen Dämmele-
ments. Derartige Dämmelemente sowie Verfahren zur
Herstellung derartiger Dämmelemente sind aus dem
Stand der Technik bekannt. So werden derartige Däm-
melemente häufig in Form von PU-Formteilen in spezi-
ellen Gusswerkzeugen hergestellt, indem beispielswei-
se Polyurethan in ein entsprechend geformtes Guss-
werkzeug eingebracht wird. Dort kann das Polyurethan
aufschäumen und aushärten, sodass nach dem Entneh-
men des ausgehärteten Polyurethans ein der Form des
Gusswerkzeuges entsprechendes Formteil vorliegt.
[0002] Um eine höhere Stabilität zu erreichen, werden
die so hergestellten Formteile häufig mit einem Mantel,
der meist ebenfalls aus Polyurethan besteht, umhüllt. So
ist es aus DE 10 2010 025 137 B4 bekannt, einen Leicht-
baukern aus einem Polyurethan-Leichtschaum mit ei-
nem tragenden, faserverstärkten Polyurethan-System
zu umschäumen. Der Nachteil der mit einem solchen
Verfahren hergestellten Formteile besteht darin, dass
sich die Verstärkungsfasern im Mantel auf der Oberflä-
che des Formteils abzeichnen, was natürlich negative
Auswirkungen auf die Optik und Haptik des Formteils
hat. Auch ist die Steifigkeit und Stabilität der so herge-
stellten Formteile nicht optimal.
[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein Dämmelement sowie ein Verfahren zur
Herstellung eines solchen Dämmelements zur Verfü-
gung zu stellen, mit welchem die Nachteile aus dem
Stand der Technik überwunden werden können. Der Er-
findung liegt insbesondere die Aufgabe zugrunde, ein
Dämmelement zur Verfügung zu stellen, welches neben
einer optimalen Optik auch eine verbesserte Stabilität
und Steifigkeit aufweist.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein
Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
[0005] Durch die Tatsache, dass im Arbeitsschritt b)
des erfindungsgemäßen Verfahrens mindestens zwei
getrennt voneinander vorliegende flächenartige Verstär-
kungselemente in das Formwerkzeug eingelegt werden,
entsteht nach Ausführung der sich anschließenden Ar-
beitsschritte c) bis e) ein Dämmelement, in welchem min-
destens zwei voneinander unabhängige flächenartige
Verstärkungselemente integriert sind. Es hat sich her-
ausgestellt, dass insbesondere durch das Vorliegen von
zwei flächenartigen Verstärkungselementen, beispiels-
weise von zwei Glasfasermatten, eine besonders hohe
Steifigkeit und Stabilität des Dämmelements erzielt wer-
den kann. Dies ist insbesondere bei einer Verwendung
bei der Herstellung von langgestreckten Fahrzeug-Rah-
menteilen (wie z.B. von Hecksäulen) von großem Vorteil.
[0006] Des Weiteren kann das so hergestellte Däm-
melement hervorragend als Kern zur weiteren Verwen-

dung bei der Herstellung spezieller Rahmenteile verwen-
det werden. So kann das erfindungsgemäß hergestellte
Dämmelement noch mit einer Umhüllung, wie beispiels-
weise einem Mantel aus kompaktem Polyurethan umge-
ben werden. Mit einer derartigen Weiterverarbeitung wird
auch sicher verhindert, dass sich die im Kern befindlichen
Verstärkungselemente auf der Oberfläche abzeichnen.
[0007] Bei einer besonders bevorzugten Variante des
erfindungsgemäßen Verfahrens handelt es sich bei den
flächenartigen Verstärkungselementen um Matten, Ge-
webe oder Gewirke, wobei die flächenartigen Verstär-
kungselemente vorzugsweise aus Glasfasern gefertigt
sind. Es hat sich herausgestellt, dass insbesondere Glas-
fasermatten oder - gewebe die Steifigkeit und Stabilität
des Dämmelements besonders positiv beeinflussen.
[0008] Mit Vorteil handelt es sich bei den flächenarti-
gen Verstärkungselementen um Glasfasermatten mit ei-
nem Gewicht von ca. 240 bis 360 g/m2. Mit derartigen
Glasfasermatten lassen sich besonders steife und sta-
bile Bauteile herstellen, die sich auch noch durch eine
besondere Leichtigkeit auszeichnen.
[0009] Bei einer besonders bevorzugten Variante des
erfindungsgemäßen Verfahrens handelt es sich bei der
fließfähigen, aushärtbaren Kunststoffmasse um Polyu-
rethan, insbesondere um Polyurethan mit einer Schaum-
dichte von ca. 70 kg/m3. Insbesondere mit einem Poly-
urethan mit der genannten Schaumdichte können Däm-
melemente mit hoher Steifigkeit und zugleich besonders
geringem Gewicht hergestellt werden. Mit Vorteil weist
der fertige Polyurethanschaum einen mit Polystyrol ver-
gleichbaren U-Wert auf. Mit einem derartigen Polyure-
thanschaum als Werkstoff für ein herzustellendes Däm-
melement kann eine besonders vorteilhafte Dämmwir-
kung erzielt werden.
[0010] Mit Vorteil werden die Formteile des Formwerk-
zeuges vor dem Positionieren der flächenartigen Ver-
stärkungselemente an diesen mit Trennmittel beschich-
tet. Dadurch wird gewährleistet, dass sich das fertig her-
gestellte Dämmelement wieder problemlos aus dem
Formwerkzeug entnehmen lässt.
[0011] Alternativ ist es auch möglich, Trennmittel ent-
haltendes Polyurethan zu verwenden. Das sich im Poly-
urethan befindende Trennmittel wandert dann beim
Formprozess in Richtung der warmen Formflächen des
Formwerkzeugs und benetzt diese.
[0012] Mit Vorteil schließen sich an den Verfahrens-
schritt e) folgende Schritte an:

f) Anordnen von Abstandshaltern am Dämmele-
ment;
g) Einlegen des Dämmelements in ein schließbares
Schäumwerkzeug, wobei die gesamte Oberfläche
des Dämmelements durch die von ihm abragenden
Abstandshalter von Formflächen des Schäumwerk-
zeugs beabstandet gehalten wird;
h) Umfluten des Dämmelements im geschlossenen
Schäumwerkzeug mit einer aushärtbaren Kunst-
stoffmasse;
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i) Aushärtenlassen der Kunststoffmasse im
Schäumwerkzeug;
j) Öffnen des Schäumwerkzeugs und Entnehmen
des nun ummantelten Dämmelements.

[0013] Mit den genannten Verfahrensschritten lässt
sich ein ummanteltes Dämmelement mit komplettem Po-
lyurethan-Schaumkern, welcher keine Fehlstellen zeigt,
herstellen. Mit einem derartigen Kunststoff-Mantel wird
eine hohe Steifigkeit bei geringem Gewicht erreicht. Der
Mantel (Außenschicht) ist vollständig geschlossen und
ein sich Abzeichnen von Verstärkungselementen auf der
Oberfläche des Dämmelements ist - abhängig von der
Dicke des Mantels - so gut wie ausgeschlossen. Vor-
zugsweise werden die Formflächen des Schäumwerk-
zeugs vor dem Arbeitsschritt g) mit Trennmittel und/oder
Lack, insbesondere In-Mould-Lack beschichtet. Ein Be-
schichten der Formflächen mit Trennmittel hat den Vor-
teil, dass sich das fertige Dämmelement problemlos aus
dem Schäumwerkzeug entnehmen lässt.
[0014] Besonders vorteilshaft ist das Beschichten der
Formflächen des Schäumwerkzeugs mit In-Mould-Lack.
Hierdurch wird ein kompletter Arbeitsschritt in Form eines
Lackierungsschrittes eingespart. Ein weiterer Vorteil be-
steht bei diesem Vorgehen darin, dass das Dämmele-
ment vor dem Einlegen in das Schäumwerkzeug nicht
geschliffen oder anderweitig bearbeitet werden muss.
Bei der In-Mould-Lackierung geht der Lack eine stoff-
schlüssige Verbindung mit der Kunststoff-Masse, insbe-
sondere mit dem Polyurethanschaum ein. Hierdurch wird
eine UV-stabile, hochglänzende Oberfläche des fertigen
Dämmelements erzielt. Auch zwischen dem Schaum-
kern und der Außenschicht besteht eine form- und stoff-
schlüssige Verbindung. Als Beispiel eines solchen La-
ckes sei ein wasserverdünnbares 2-Komponenten-PU-
System genannt (z.B. 2K-Hydro-IMC-Topcoat der Firma
Fujichem Sonnenborn Limited).
[0015] Mit Vorteil handelt es sich bei der aushärtbaren
Kunststoff-Masse des Mantels um Polyurethan, insbe-
sondere um kompaktes Polyurethan mit einer Dichte von
ca. 1.000 kg/m3. Mit einem derartigen Polyurethan ist es
möglich, einen in Leichtbauweise hergestellten Polyure-
thankern mit einem besonders steifen Mantel zu umzie-
hen. Auf diese Art und Weise entsteht ein besonders
steifes und stabiles Bauteil, welches sich zudem durch
ein besonders niedriges Gewicht auszeichnet.
[0016] Mit Vorteil werden die Abstandshalter in Schritt
f) in das Dämmelement eingedrückt. Hierzu weisen die
Abstandshalter vorzugsweise nadel- oder nagelartige
Elemente auf, welche es ermöglichen, die Abstandshal-
ter besonders leicht und einfach in das Dämmelement
einzudrücken. Durch eindrückbare Abstandshalter ist es
besonders einfach möglich, die Position dieser Ab-
standshalter völlig frei zu wählen. Hierdurch ist es wie-
derum möglich, eine optimale Position des Dämmele-
ments im Schäumwerkzeug herzustellen.
[0017] Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein
Dämmelement, insbesondere hergestellt durch ein erfin-

dungsgemäßes Verfahren, umfassend einen Grundkör-
per aus härtbarem Kunststoff sowie mindestens zwei, in
den härtbaren Kunststoff integrierte flächenartige Ver-
stärkungselemente.
[0018] Die Vorteile des erfindungsgemäßen Dämme-
lements wurden bereits im Rahmen des erfindungsge-
mäßen Verfahrens dargelegt. An dieser Stelle sei noch
einmal an die vorteilhafte Wirkung, welche durch die min-
destens zwei flächenartigen Verstärkungselemente er-
zielt werden kann, hingewiesen. Durch die mindestens
zwei, voneinander unabhängigen flächenartigen Ver-
stärkungselemente wird eine besonders hohe Steifigkeit
und Stabilität des Dämmelements erreicht. Dies ist ins-
besondere bei langgestreckten Rahmenteilen von Fahr-
zeugen, insbesondere von Freizeitfahrzeugen von gro-
ßem Nutzen.
[0019] Wie ebenfalls im Rahmen des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens dargelegt, handelt es sich bei den flä-
chenartigen Verstärkungselementen vorzugsweise um
Matten, Gewebe oder Gewirke. Mit Vorteil sind diese
Strukturen aus Glasfasern gefertigt.
[0020] Vorzugsweise sind die mindestens zwei flä-
chenartigen Verstärkungselemente voneinander beab-
standet angeordnet. Dies trägt zu einer noch höheren
Steifigkeit und Stabilität des Dämmelements bei.
[0021] Mit Vorteil handelt es sich bei dem härtbaren
Kunststoff um Polyurethan, insbesondere um Polyure-
than mit einer Schaumdicht von ca. 70 kg/m3. Dieses
Polyurethan weist vorzugsweise einen mit Polystyrol ver-
gleichbaren U-Wert auf. Die Vorteile dieses Materials
wurden bereits im Rahmen des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens diskutiert und gelten auch für das erfindungsge-
mäße Dämmelement.
[0022] Mit Vorteil weist der Grundkörper des erfin-
dungsgemäßen Dämmelements eine Ummantelung,
insbesondere eine Ummantelung aus Polyurethan auf.
Auch die Vorteile einer derartigen Ummantelung wurden
bereits oben dargelegt.
[0023] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung von bevorzugten
Ausführungsbeispielen der Erfindung in Verbindung mit
den Zeichnungen und den Unteransprüchen. Hierbei
können die einzelnen Merkmale für sich allein oder in
Kombination miteinander verwirklicht sein.
[0024] In den Zeichnungen zeigen:

Figuren 1-6: den schematischen Ablauf eines erfin-
dungsgemäßen Verfahrens;

Figur 7a: eine Seitenansicht eines beim erfin-
dungsgemäßen Verfahren bzw. beim er-
findungsgemäßen Dämmelement be-
nutzten Abstandshalters;

Figur 7b: eine Draufsicht auf den Abstandshalter
von Figur 7a.

[0025] Anhand der Figuren 1 bis 6 soll nun eine bevor-
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zugte Verfahrensvariante eines erfindungsgemäßen
Verfahrens illustriert werden:
Wie in Figur 1 gezeigt ist, wird zunächst ein zweiteiliges,
öffen- und schließbares Formwerkzeug 1 mit einem un-
teren Formteil 1a und einem oberen Formteil 1b bereit-
gestellt. Figur 1 zeigt das Formwerkzeug 1 im geöffneten
Zustand, in dem die Formteile 1a und 1b voneinander
getrennt sind.
[0026] In den Figuren 1 bis 3 ist das Formwerkzeug 1
und die Formteile 1a und 1b im Querschnitt dargestellt.
[0027] Zunächst werden die Formflächen 16a, 16b der
Formteile 1a und 1b mit Trennmittel beschichtet (hier
nicht dargestellt). Dann wird an die Formfläche 16a des
unteren Formteils 1a eine Glasfasermatte 2a angeformt.
Auch an die Formfläche 16b des oberen Formteils 1b
wird eine Glasfasermatte 2b angeformt.
[0028] In einem nächsten Schritt wird das Formwerk-
zeug 1 geschlossen. Der geschlossene Zustand des
Formwerkzeugs 1 ist in Figur 2 dargestellt. Im geschlos-
senen Zustand des Formwerkzeuges 1 bilden die Form-
teile 1a und 1b einen Hohlraum 3, wobei dieser Hohlraum
die dreidimensionale Außenform des in einer ersten Stu-
fe herzustellenden Dämmelements wiedergibt. Im ge-
schlossenen Zustand des Formwerkzeuges sind die
Formteile 1a und 1b miteinander verbunden. Im in Figur
2 gezeigten geschlossenen Zustand des Formwerkzeu-
ges 1 befinden sich die Glasfasermatten 2a und 2b im
Hohlraum 3, wobei die Glasfasermatten 2a und 2b von-
einander beabstandet im Hohlraum 3 angeordnet sind
und sich nicht berühren.
[0029] In einem nächsten Schritt wird eine fließfähige,
aushärtbare Kunststoffmasse in Form von Polyurethan
4 mit einer Schaumdichte von ca. 70 kg/m3 in den Hohl-
raum 3 des Formwerkzeuges 1 eingebracht. Anschlie-
ßend lässt man das zunächst fließfähige Polyurethan 4
im Hohlraum 3 aushärten. Nachdem das Polyurethan 4
ausgehärtet ist, wird das Formwerkzeug 1 durch Trennen
der Formteile 1a und 1b geöffnet und das fertige, erfin-
dungsgemäße Dämmelement 5 kann entnommen wer-
den. Dies ist in Figur 3 dargestellt. Das Dämmelement 5
weist an seiner Oberfläche die beiden Glasfasermatten
2a und 2b auf, die getrennt voneinander vorliegen. Bei
den Glasfasermatten handelt es sich im vorliegenden
Beispiel um solche mit einem Gewicht von ca. 300 g/m2.
[0030] Das Dämmelement 5 wird bei der vorliegenden
Verfahrensvariante weiter bearbeitet, wobei sich nun fol-
gende weitere Verfahrensschritte anschließen.
[0031] Zunächst wird das in Figur 3 im Querschnitt dar-
gestellte Dämmelement 5 mit Abstandshaltern in Form
von Fixierpins 6 in das Dämmelement eingedrückt. Die-
ser Verfahrensschritt ist ebenfalls in Figur 3 dargestellt,
die das Dämmelement 5 mit den Fixierpins 6 zeigt. Ein
Beispiel eines Fixierpins ist in den Figuren 7a und 7b
dargestellt. Die Fixierpins 6 weisen einen Einstechdorn
7 auf, welcher in das Dämmelement 5 eingedrückt wird.
Der Einstechdorn 7 eines Fixierpins 6 ist im Zentrum ei-
ner kreisförmigen Basisplatte 8 positioniert. Auf der an-
deren Seite der Basisplatte 8 ist ebenfalls zentral ein ab-

gerundet ausgebildeter Distanzknopf angeordnet. Die Fi-
xierpins 6 sind aus thermoplastischem Kunststoff gefer-
tigt.
[0032] Auch Figur 4 zeigt noch einmal das Dämmele-
ment 5 mit den Fixierpins 6, wobei in einer oberen Dar-
stellung das Dämmelement 5 im Querschnitt, in einer
unteren Darstellung in einer Draufsicht dargestellt ist.
[0033] In einem nächsten Schritt wird nun das Däm-
melement 5 mit den als Abstandshalter dienenden Fi-
xierpins 6 in ein Schäumwerkzeug 10 eingelegt. Auch
das Schäumwerkzeug 10 umfasst - analog zum Form-
werkzeug 1 - ein unteres Formteil 11a und ein oberes
Formteil 11b. Die Formflächen 12 der Formteile 11a und
11b des Schäumwerkzeugs 10 wurden vorher mit In-
Mould-Lack beschichtet.
Die Formteile 11a und 11b sind im geöffneten Zustand
des Schäumwerkzeugs 10 voneinander getrennt. In die-
sem Zustand wird auch das Dämmelement 5 in das
Schäumwerkzeug 10 eingelegt. Anschließend wird das
Formwerkzeug 10 geschlossen, indem die Formteile 11a
und 11b miteinander verbunden werden. Dieser Zustand
ist in Figur 5 dargestellt. Durch die Fixierpins 6 wird die
gesamte Oberfläche des Dämmelements 5 von den
Formflächen 12 des Schäumwerkzeugs 10 beabstandet
gehalten. Wie in Figur 5 gut zu erkennen ist, sind es ins-
besondere die Distanzknöpfe 9 der Fixierpins 6, die die
Oberfläche des Dämmelements 5 von den Formflächen
12 des Schäumwerkzeugs 10 beabstandet halten, indem
die Distanzknöpfe 9 die Formflächen 12 des Schäum-
werkzeugs 10 kontaktieren.
[0034] In der vorliegenden Darstellung (Figur 5) wurde
der besseren Übersicht halber auf die Darstellung der an
der Peripherie des Dämmelements 5 befindlichen Glas-
fasermatten 2a und 2b verzichtet.
[0035] Im nächsten Schritt wird das Dämmelement 5
im geschlossenen Schäumwerkzeug 10 mit einer aus-
härtbaren Kunststoffmasse in Form von kompaktem Po-
lyurethan mit einer Dichte von ca. 1.000 kg/m3 umflutet.
[0036] Anschließend lässt man das Polyurethan im
Schäumwerkzeug aushärten. Danach wird das Schäum-
werkzeug 10 durch Trennen der Formteile 11a und 11b
geöffnet und das nun ummantelte Dämmelement 5 wird
aus dem Schäumwerkzeug entnommen. Dieses Däm-
melement 5 ist in Figur 6 dargestellt. Es umfasst nun
einen Kern 13 aus leichtem Polyurethan mit zwei an der
Peripherie des Kerns angeordneten Glasfasermatten.
Dieser Kern 13 ist von einem Mantel 14 aus kompaktem
Polyurethan umgeben. Durch die Tatsache, dass vor
dem Einbringen des Dämmelements 5 in das Schäum-
werkzeug 10 die Formflächen 12 des Schäumwerkzeugs
10 mit In-Mould-Lack beschichtet wurden, weist der Man-
tel 14 an seiner Oberfläche eine dünne Schicht 15 aus
In-Mould-Lack auf. Durch diese Vorgehensweise wird
ein kompletter Lackierungsschritt eingespart. Die Basis-
platten 8 und die Distanzknöpfe 9 der Fixierpins 6 sind
im Mantel 14 eingeschäumt.
[0037] Wie bereits in der Beschreibungseinleitung dar-
gelegt, weist das mit dem oben beschriebenen Verfahren
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hergestellte Dämmelement verschiedene Vorteile auf.
Durch den Schaumkern 13 mit integrierten Glasfaser-
matten 2a, 2b wird eine hohe Steifigkeit des Schaum-
kerns 13 erreicht. Durch das Ummanteln des Kerns 13
mit dem Mantel 14 wird eine hohe Steifigkeit des Gesam-
telements bei geringem Gewicht erreicht. Zudem wird
eine vollständig geschlossene Außenschicht erhalten.
Zwischen dem Kern 13 und dem Mantel 14 besteht eine
stoffschlüssige Verbindung.
[0038] Das Material des Kerns 13 hat vorzugsweise
folgende technische Eigenschaften:

- Drucksteifigkeit 700 mPa +/- 150 mPa;
- Schwindverhalten 0,2 % +/- 0,1;
- Gewicht/Dichte 70 kg/m3 +/- 30 kg/m3.

[0039] Zu den technischen Eigenschaften des Mantel-
materials:

- Schwindverhalten 0,1 % +/- 0,2;
- Gewicht/Dichte 1.000 kg/m3 +/- 200 kg/m3;
- Viskosität der Einzelkomponenten ca. 1.000 mPa*s

-500/+200 mPa*s.

[0040] Vorteilhaft ist es auch, dass sowohl das Kern-
als auch das Mantelmaterial nicht brennbar oder zumin-
dest flammhemmend eingestellt werden kann.
[0041] Zu den technischen Eigenschaften des In-
Mould-Lacks:

- lösemittelhaltig oder auf Wasserbasis;
- schnelltrocknend - ca. 60 Sekunden bei einer Werk-

zeugtemperatur von 50°C;
- UV-beständig;
- witterungsbeständig - analog einer allgemeinen

Fahrzeuglackierung.

[0042] Bei dem oben dargestellten Dämmelement 5
handelt es sich vorliegend um die Hecksäule eines Rei-
semobils.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Dämmelements für
die Herstellung von Rahmenteilen, umfassend fol-
gende Schritte:

a) Bereitstellen eines zumindest zweiteiligen öf-
fen- und schließbaren Formwerkzeugs (1) mit
mindestens einem ersten Formteil (1a) und ei-
nem zweiten Formteil (1b), welche Formteile im
geschlossenen Zustand des Formwerkzeugs
einen Hohlraum (3) bilden und die dreidimensi-
onale Außenform des Dämmelements wieder-
geben, wobei die Formteile im geschlossenen
Zustand des Formwerkzeugs miteinander ver-
bunden und im geöffneten Zustand des Form-

werkzeugs zumindest teilweise voneinander
getrennt sind;
b) Anordnen mindestens eines flächenartigen
Verstärkungselements (2a) am ersten Formteil
(1a) und mindestens eines flächenartigen Ver-
stärkungselements (2b) am zweiten Formteil
(1b), wobei sich die flächenartigen Verstär-
kungselemente im geschlossenen Zustand des
Formwerkzeugs im von den Formteilen gebilde-
ten Hohlraum (3) befinden;
c) Einbringen einer fließfähigen, aushärtbaren
Kunststoffmasse (4) in den durch die Formteile
des Formwerkzeugs gebildeten Hohlraum (3);
d) Härtenlassen der Kunststoffmasse im Form-
werkzeug;
e) Öffnen des Formwerkzeugs und Entnehmen
des so gebildeten Dämmelements (5).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es sich bei den flächenartigen Ver-
stärkungselementen um Matten (2a, 2b), Gewebe
oder Gewirke handelt, wobei diese vorzugsweise
aus Glasfasern gefertigt sind.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es sich bei den flächenartigen Ver-
stärkungselementen um Glasfasermatten mit einem
Gewicht von ca. 240 bis 360 g/m2 handelt.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei
der fließfähigen, aushärtbaren Kunststoffmasse um
Polyurethan (4), insbesondere um Polyurethan mit
einer Schaumdichte von ca. 70 kg/ m3 handelt, wobei
der fertige Polyurethan-Schaum vorzugsweise ei-
nen mit Polystyrol vergleichbaren U-Wert aufweist.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Formteile
(1a, 1b) des Formwerkzeugs (1) vor dem Positionie-
ren der flächenartigen Verstärkungselemente (2a,
2b) an diesen mit Trennmittel beschichtet werden.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass sich an den
Verfahrensschritt e) folgende Schritte anschließen:

f) Anordnen von Abstandshaltern (6) am Däm-
melement (5);
g) Einlegen des Dämmelements (5) in ein öffen-
und schließbares Schäumwerkzeug (10), wobei
die gesamte Oberfläche des Dämmelements
durch die von ihm abragenden Abstandshalter
(6) von Formflächen (12) des Schäumwerk-
zeugs (10) beabstandet gehalten wird;
h) Umfluten des Dämmelements (5) im ge-
schlossenen Schäumwerkzeug (10) mit einer
aushärtbaren Kunststoffmasse (14);
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i) Aushärtenlassen der Kunststoffmasse im
Schäumwerkzeug (10);
j) Öffnen des Schäumwerkzeugs und Entneh-
men des nun ummantelten Dämmelements (5).

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Formflächen (12) des Schäum-
werkzeugs (10) vor dem Arbeitsschritt g) mit Trenn-
mittel und/oder Lack, insbesondere In-Mould-Lack
(15) beschichtet werden.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass es sich bei der aus-
härtbaren Kunststoffmasse um Polyurethan (14),
insbesondere um kompaktes Polyurethan mit einer
Dichte von ca. 1.000 kg/m3 handelt.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abstandshalter
(6) in Schritt f) in das Dämmelement (5) eingedrückt
werden.

10. Dämmelement, insbesondere hergestellt durch ein
Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, um-
fassend einen Grundkörper aus härtbarem Kunst-
stoff (4) sowie mindestens zwei, in den härtbaren
Kunststoff integrierten flächenartigen Verstärkungs-
elementen (2a, 2b).

11. Dämmelement nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es sich bei den mindestens
zwei flächenartigen Verstärkungselementen jeweils
um eine Matte (2a, 2b), ein Gewebe und/oder ein
Gewirke handelt, wobei es vorzugsweise aus Glas-
fasern gefertigt ist.

12. Dämmelement nach einem der Ansprüche 10 oder
11, dadurch gekennzeichnet, dass die mindestens
zwei flächenartigen Verstärkungselemente (2a, 2b)
voneinander beabstandet angeordnet sind.

13. Dämmelement nach einem der Ansprüche 10 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei dem
härtbaren Kunststoff um Polyurethan, insbesondere
um Polyurethan mit einer Schaumdichte von ca. 70
kg/m3 handelt, wobei das Polyurethan vorzugsweise
einen mit Polystyrol vergleichbaren U-Wert aufweist.

14. Dämmelement nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es einen
Mantel aus einer aushärtbaren Kunststoffmasse auf-
weist, wobei die aushärtbare Kunststoffmasse vor-
zugweise Polyurethan, insbesondere kompaktes
Polyurethan mit einer Dichte von ca. 1.000 kg/m3 ist.
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